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Artikel 9

Überprüfung und Sperrung

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik wird 
veranlassen, daß ihre zuständigen Organe der Strafverfolgung 
bei hinreichenden Anhaltspunkten eine Überprüfung von Gut
haben auf Bankkonten hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihres Er
werbs und gegebenenfalls eine Sperrung von Konten vorneh
men.

Artikel 10

Ermächtigung zum Erlaß von Ausführungsbestimmungen

(1) Die Deutsche Bundesbank wird ermächtigt, in Wahrung 
ihres gesetzlichen Auftrags die zur Durchführung der in diesem 
Vertrag getroffenen Vereinbarungen erforderlichen Regelun
gen und Anordnungen nach pflichtgemäßem Ermessen zu erlas
sen, soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich eine andere Zu
ständigkeit begründet ist.

(2) Die Deutsche Bundesbank und von ihr beauftragte Perso
nen und Einrichtungen sind befugt, von den Geldinstituten und 
den Mitgliedern ihrer Organe Auskünfte über alle Geschäftsan
gelegenheiten sowie die Vorlegung der Bücher und Schriften zu 
verlangen und auch ohne besonderen Anlaß Prüfungen vorzu
nehmen, um sich von der Einhaltung der im Zusammenhang mit 
der Einführung der Währung der Deutschen Mark und der Wäh
rungsumstellung erlassenen Bestimmungen zu überzeugen. Die 
Bediensteten der Deutschen Bundesbank und die von ihr beauf
tragten Personen können hierzu die Geschäftsräume der Geldin
stitute betreten; ein entgegenstehendes Grundrecht wird inso
weit eingeschränkt.

Artikel 11

Schlußbestimmungen

Die Bestimmungen zur Einführung der Währung der Deut
schen Mark und zur Währungsumstellung in der Deutschen De
mokratischen Republik treten am 1. Juli 1990 in Kraft.

•) Der Zinssatz wird am zweiten Geschäftstag in Frankfurt am Main vor dem Beginn 
einer Zinsperiode entsprechend §2 Absatz 3 der Bedingungen für die Anleihe der 
Bundesrepublik Deutschland von 1990 (Wertpapier-Kenn-Nummer 113-478) ohne 
den darin vorgesehenen Abschlag vierteljährlich festgestellt. І.

І .  Abschnitt:

Zuständigkeiten und Befugnisse der Deutschen Bundesbank 
in der Deutschen Demokratischen Republik

Artikel 12

Tätigkeit der Deutschen Bundesbank

Für die Tätigkeit der Deutschen Bundesbank als Währungs
und Notenbank des Währungsgebiets gelten nach Maßgabe des 
Gesetzes über die Deutsche Bundesbank in der jeweils gelten
den Fassung insbesondere folgende Bestimmungen:
- Die Deutsche Bundesbank richtet in Berlin eine dem Direkto

rium der Deutschen Bundesbank unterstehende Vorläufige 
Verwaltungsstelle mit bis zu fünfzehn Filialen in der Deut
schen Demokratischen Republik ein, die für die Geschäfte mit 
Kreditinstituten in der Deutschen Demokratischen Republik 
sowie mit der Deutschen Demokratischen Republik und ihren 
öffentlichen Verwaltungen zuständig ist. Die Vorläufige Ver
waltungsstelle wird von einem Mitglied des Direktoriums der 
Deutschen Bundesbank geleitet. Bei ihr wird ein beratendes 
Gremium eingerichtet, das aus bis zu zehn von der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik benannten Mitglie
dern besteht. Die Mitglieder werden für die Dauer von drei 
Jahren berufen. Höchstens die Hälfte der Mitglieder soll aus 
den verschiedenen Zweigen des Kreditgewerbes, die übrigen 
Mitglieder sollen aus der gewerblichen Wirtschaft, dem Han
del, der Landwirtschaft sowie der Arbeiter- und Angestellten
schaft kommen.

Das Gremium berät mit dem Leiter der Vorläufigen Verwal
tungsstelle über Fragen der Währungs- und der Kreditpolitik, 
des Bankwesens und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

- Die Deutsche Demokratische Republik stellt der Deutschen 
Bundesbank die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforder
lichen Betriebsstellen der Staatsbank sowie gegebenenfalls 
weitere Grundstücke und Gebäude zur Nutzung für ihre Filia
len zur Verfügung.

- Die Deutsche Bundesbank darf der Deutschen Demokrati
schen Republik Kassenkredit bis zur Höhe von 800 Millionen 
Deutsche Mark gewähren.

- Die Verpflichtung zur Einlage flüssiger Mittel gilt auch für die 
Deutsche Demokratische Republik und deren Gebietskörper
schaften.

- Die Deutsche Demokratische Republik einschließlich ihrer 
Gebietskörperschaften sowie die Deutsche Reichsbahn und 
die Deutsche Post werden Anleihen, Schatzanweisungen und 
Schatzwechsel in erster Linie durch die Deutsche Bundes
bank, anderenfalls im Benehmen mit ihr begeben.

Artikel 13

Zusammenarbeit

Die Deutsche Bundesbank arbeitet mit der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik in Angelegenheiten von 
währungspolitischer Bedeutung eng zusammen. Der jeweils zu
ständige Minister der Regierung der Deutschen Demokrati
schen Republik wird zu Sitzungen des Zentralbankrats in Fra
gen der Geld- und Währungspolitik eingeladen. Die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik wird der Deutschen 
Bundesbank diejenige Unterstützung und Hilfe gewähren, die 
diese zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt.

Artikel 14

Entsendung von Mitarbeitern

(1) Die Deutsche Bundesbank ist berechtigt, Mitarbeiter zur 
Durchführung ihrer Aufgaben in die Deutsche Demokratische 
Republik zu entsenden.

(2) Der Deutschen Bundesbank werden in der Deutschen De
mokratischen Republik die folgenden Rechte gewährt:

- Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten der Deutschen Bundes
bank, ihres Schriftverkehrs und Gestattung des freien Ver
kehrs für amtliche Zwecke,

- Schutz der Dienststellen der Deutschen Bundesbank durch 
staatliche Organe der Deutschen Demokratischen Republik 
(insbesondere Polizeiorgane),

- Berechtigung der Mitarbeiter der Deutschen Bundesbank, in 
Ausübung ihres Dienstes Waffen zu tragen.

(3) Mit Arbeitnehmern, die nicht von der Deutschen Bundes
bank entsandt worden sind, kann die Deutsche Bundesbank vor
übergehend abweichend von den geltenden gesetzlichen oder 
tariflichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik Arbeitsverträge ab
schließen, die den Besonderheiten der Deutschen Demokrati
schen Republik Rechnung tragen. Das Bundespersonalvertre
tungsgesetz findet bis auf weiteres keine Anwendung auf die 
Vorläufige Verwaltungsstelle und deren Filialen, die nach Arti
kel 12 dieser Anlage eingerichtet werden.

Anlage II

Von der Deutschen Demokratischen Republik 
in Kraft zu setzende Rechtsvorschriften

I. Allgemeines

1. Gemäß Artikel 3 Satz 2 des Vertrags setzt die Deutsche De
mokratische Republik bis zum Zeitpunkt seines Inkrafttre
tens die nachfolgend aufgeführten Gesetze oder Teile von


